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Bebauungsplan Nr. 05.079
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Kennzeichnung in Textform gemäß §9(5)BauGB
Unter den im Geltungsbereich liegenden Flächen ging 
der Bergbau um.
Auch nach Beendigung des Kohleabbaues muss mit 
bergbaulichen Auswirkungen gerechnet werden.

Sektor A

I. Textliche Festsetzungen gemäß § 9 (1) BauGB
Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)
1.1. Im GE1- und GE2-Gebiet ist als Art baulicher Nutzung Gewerbegebiet (GE) gemäß § 8 BauNVO 
festgesetzt.

1.2. Die gemäß § 8 (2) Nr. 3 BauNVO allgemein zulässigen Tankstellen (ausgenommen von Tankanlagen, 
die nicht dem Verkauf von Kraftstoffen dienen) sind gemäß § 1 (5) BauNVO nicht zulässig.

1.3. Die gemäß § 8 (3) Nr. 1 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Wohnungen für Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter sind gemäß § 1 (6) BauNVO nicht 
zulässig.

1.4. Die gemäß § 8 (3) Nr. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten wie Wettbüros, 
Spielhallen oder Discotheken sind gemäß § 1 (6) BauNVO nicht zulässig.

2.1. Im SO1- und SO2-Gebiet ist als Art baulicher Nutzung Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung 
Hafen gemäß § 11 BauNVO festgesetzt.

2.2. Innerhalb der SO1- und SO2-Gebiete sind zulässig (Tag- und Nachtbetrieb):
- Umschlagsanlagen für den Güterverkehr.
- Anlagen für die Warenlagerung und den Warenumschlag, innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen sind zweckgebundene bauliche Anlagen zulässig.
- Gewerbliche oder industrielle Betriebe, die im Güterverkehr angelieferte Waren weiterverarbeiten.
- Ausnahmsweise können sonstige Betriebe, die den allgemein zulässigen Betrieben zuarbeiten oder 
deren Produkte weiterverarbeiten, zugelassen werden.

3.1. Innerhalb des SO1-Gebietes sind Betriebe und Anlagen der Abstandsklassen I bis V der 
Abstandsliste 2007 zum Runderlass des MUNLV (V-3 - 8804.25.1) vom 06.06.2007 oder Anlagen mit 
vergleichbarer Emissionstätigkeit nicht zulässig. Nach Nr. 2.2.2.4 des Abstandserlasses NRW können 
ausnahmsweise die unter den laufenden Nummern 83, 90, 95, 96, 97, 98, 134, 135, 137, 142, 145, 150, 
151, 152, 154, 155, 157, 158, 159 und 160 der Abstandsliste aufgeführten Anlagen der Abstandsklasse V 
zugelassen werden. (Die Abstandsliste ist der Begründung zum Bebauungsplan als Anhang 3 beigefügt.)

3.2. Innerhalb des SO2-Gebietes sind Betriebe und Anlagen der Abstandsklassen I bis IV der 
Abstandsliste 2007 zum Runderlass des MUNLV (V-3 - 8804.25.1) vom 06.06.2007 oder Anlagen mit 
vergleichbarer Emissionstätigkeit nicht zulässig. Nach Nr. 2.2.2.4 des Abstandserlasses NRW können 
ausnahmsweise die unter den laufenden Nummern 38, 43, 45, 47, 48, 79 und 80 der Abstandsliste 
aufgeführten Anlagen der Abstandsklasse IV zugelassen werden. Generell nicht zulässig sind Anlagen der 
Nr. 85 der Abstandsklasse V.

3.4. Innerhalb des GE1-Gebietes sind Betriebe und Anlagen der Abstandsklassen I bis VI der 
Abstandsliste 2007 zum Runderlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (MUNLV) (V-3 - 8804.2<5.1) vom 06.06.2007 oder Anlagen mit vergleichbarer 
Emissionstätigkeit nicht zulässig. Nach Nr. 2.2.2.4 des Abstandserlasses NRW können ausnahmsweise 
die unter den laufenden Nummern 181, 182, 183, 185, 189, 192 und 196 der Abstandsliste aufgeführten 
Anlagen der Abstandsklasse VI zugelassen werden.

4. Gemäß § 1 (9) i.V.m. § 1 (5) BauNVO sind in dem Gewerbegebiet nur Einzelhandelsbetriebe mit einem 
nicht-zentrenrelevanten Warensortiment zulässig. Danach sind Einzelhandelsbetriebe nur mit einem 
Warenangebot der folgenden Sortimente zulässig:
- Reparatur und Instandhaltung von Schiffen, Booten und Yachten (WZ 2008: 33.15),
- Handel mit Kraftwagen (WZ 2008: 45.1),
- Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen (WZ 2008: 45.2),
- Handel mit Kraftwagenteilen und -zubehör (WZ 2008: 45.3),
- Handel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör; Instandhaltung und Reparatur von Krafträdern (WZ 
2008: 45.4) und
- Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) (WZ 2008: 47.3).
Die angegebenen Ziffern (WZ 2008 = Wirtschaftszweig, Ausgabe 2008) beziehen sich auf die 
Klassifikation der Wirtschaftszweige, herausgegeben vom Statistischen Bundesamt, Wiesbaden, Ausgabe 
2008. Die unter diesen Ziffern angegebenen Einzelsortimente sind ausschließlich zulässig.

5. Gemäß § 16 (3) BauNVO darf die Höhe baulicher Anlagen (einschließlich Aufbauten, Schornsteine, 
Antennen) 111 m über Normalhöhe Null (NHN) nicht überschreiten.

Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB)
6. In der festgesetzten offenen Bauweise (o) im GE1-Gebiet dürfen Gebäude eine Länge von 50 m nicht 
überschreiten und sind mit seitlichem Grenzabstand zu errichten (§ 22 (2) BauNVO).

7. In der festgesetzten abweichenden Bauweise (a) in den SO1- und SO2-Gebieten dürfen Gebäude eine 
Länge von 50 m überschreiten und sind mit seitlichem Grenzabstand zu errichten (§ 22 (4) BauNVO).

Flächen für Nebenanlagen und Garagen (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB und § 14 (1) BauNVO)
8. In Bereichen zwischen öffentlichen Verkehrsflächen (Zum Yachthafen, Hafenstraße, 
Johannes-Rau-Straße) und den straßenseitigen Baugrenzen sind bauliche Nebenanlagen im Sinne von 
§ 14 (1) BauNVO sowie Garagen nicht zulässig.

Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen i.S. des BImSchG (§ 9 (1) Nr. 24 
BauGB)
9. Lärmemissionskontingente: In den Teilflächen Sondergebiet SO1 und SO2 gelten für Betriebe 
nachstehende Lärmkontingente nach DIN 45691: Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren 
Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder 
tags (6 - 22 Uhr) noch nachts (22 - 6 Uhr) - bezogen auf den Quadratmeter betriebliche Grundstücksfläche - 
überschreiten.

Teilfläche Sektor A LEK in dB(A) Sektor B LEK in dB(A)

tags (6-22 Uhr) nachts (22-6 Uhr) tags (6-22 Uhr) nachts (22-6 Uhr)

SO1 63 48 70 62

SO2 - - 70 62

Flächen zum Anpflanzen oder für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen (§ 9 (1) Nr. 25 a und b BauGB)
10. Im Bereich von auf den Bauflächen entstehenden offenen Kfz-Stellplatzflächen / Stellplatzanlagen ist pro 
(angefangene) 6 Kfz-Stellplätze mindestens 1 standortgerechter hochstämmiger Laubbaum 
(Mindeststammumfang 12/14 cm gemessen in 1 m Höhe über Erdboden) anzupflanzen und dauerhaft zu 
unterhalten.

11. Im Bereich der entsprechend gekennzeichneten Flächen ist der vorhandene Baum- und Gehölzbestand 
zu erhalten sowie dauerhaft zu unterhalten und zu pflegen.

Ver- und Entsorgungsleitungen (§ 9 (1) Nr. 13 BauGB)
12. Ver- und Entsorgungsleitungen sowie sämtliche Niederspannungs- und Telekommunikationsleitungen 
sind unterirdisch zu verlegen.

II. Örtliche Bauvorschriften gemäß (§ 9 (4) BauGB i.V.m. § 86 (4) BauO NW)

a) Einfriedungen
Im gesamten Geltungsbereich ist die der öffentlichen Verkehrsfläche (Hafenstraße, Zum Yachthafen) 
zugewandte Seite von Einfriedungen zu begrünen, sofern die Einfriedungen eine Höhe von 1,50 m 
überschreiten.

b) Müllbehälter
Lagerflächen sowie Abstellplätze von Müllbehältern sind der Einsicht von der öffentlichen Verkehrsfläche 
(z.B. durch Begrünungsmaßnahmen) zu entziehen.

c) Gestaltung und Instandhaltung unbebauter Flächen bebauter Grundstücke
Flächen, die weder überbaut sind, noch als Wegefläche, Lagerfläche oder Stellplatz dienen, sind als 
Grünflächen anzulegen und zu pflegen.

d) Werbeanlagen
Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. Werbeanlagen sind an Gebäuden der 
architektonischen Gestaltung der Gebäudefassaden unterzuordnen; sie sind nur unterhalb der Traufe 
anzubringen. Zusätzlich sind Fahnenmasten bis zu einer Gesamthöhe von 8,00 m über Geländeoberkante 
zulässig. Unzulässig sind Werbeanlagen mit wechselndem und bewegtem Licht (Dreh-, Wechsel-, Blinklicht, 
Videos), elektronische Lichtlaufbänder sowie Lichtwerbungen in grellen Farben (z.B. Neonlicht).

III. Hinweise

Denkmalschutz
Für den Bereich südlich der Hafenstraße (GE1) ist die Erhaltung von Bodendenkmalsubstanz 
(Siedlungsreste) zu vermuten, hier handelt es sich um  vermutete Bodendenkmäler  gemäß 
Denkmalschutzgesetz NRW. Wenn in diesem Bereich Bodeneingriffe geplant werden, sind somit in jedem 
Fall archäologische Maßnahmen notwendig. Da diese Fläche allerdings als ein Gewerbegebiet ohne 
Festsetzung von überbaubarer Fläche ausgewiesen werden soll, sind derartige Eingriffe nicht zu erwarten.

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und / oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. 
Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen 
Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und / oder pflanzlichen Lebens 
aus Erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Gemeinde als 
Unterer Denkmalbehörde und / oder dem Westfälischen Museum für Archäologie / Amt für 
Bodendenkmalpflege, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761 / 93750; Fax: 02761 / 937520) unverzüglich anzuzeigen 
und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§§15 und 16 
Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für 
wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monaten in Besitz zu nehmen (§16 (4) DSchG NW).

Kampfmittel
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind zwei vermutliche Blindgängereinschlagstellen festgestellt 
worden (siehe  VP Nr. 2462  und  VP Nr. 2463  in Abbildung 4). Der erste liegt innerhalb des Sondergebietes 
SO1 (Koordinaten 32414022,2 / 5725656,6). Der andere liegt an der westlichen Grenze des 
Bebauungsplanbereiches im ausgewiesenen Gewerbegebiet GE1 (Koordinaten 32413806,24 / 5725627,82) 
(siehe Lageplan in Kapitel 8.2. der Begründung). Bodeneingriffe jeglicher Art sind im Gefahrenbereich der 
Blindgängerverdachtspunkte (Radius 20 m) untersagt und dürfen erst nach Überprüfung durch den 
Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe (KBD-WL) und anschließender Freigabe durch die 
Feuerwehr der Stadt Hamm durchgeführt werden. Die Sondierung des Verdachtspunktes ist bei der 
Feuerwehr mit einer Vorlaufzeit von drei Monaten zu beantragen.

Wegen erkennbarer Kriegsbeeinflussung (Bombardierung) sind im Zusammenhang mit anstehenden 
Baumaßnahmen abhängig von deren Art und Umfang möglicherweise aber zusätzliche 
Überprüfungsmaßnahmen des KBD-WL erforderlich (gegebenenfalls Oberflächendetektionen zu bebauender 
Flächen oder auch Bohrlochdetektionen vor Ramm- oder Bohrarbeiten). Die Festlegung dieser Maßnahmen 
erfolgt einzelfallbezogen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens. Abbrüche von Gebäuden und 
unterirdischen Anlagen hingegen dürfen ohne vorherige Beteiligung des KBD-WL durchgeführt werden, wenn 
es dabei zu keiner Ausweitung des zuvor umbauten Raumes kommt.

Generell ist bei allen Baugrundeingriffen erhöhte Aufmerksamkeit geboten, da die Existenz von Kampfmitteln 
nie ganz ausgeschlossen werden kann. Falls bei Erdarbeiten verdächtige Gegenstände gefunden werden 
oder eine außergewöhnliche Verfärbung des Erdreichs zu bemerken ist, ist sofort telefonisch die Feuerwehr 
(903-250, 903-0 oder Notruf 112) oder die Polizei (916-0 oder Notruf 110) zu benachrichtigen.

Altlasten
Die Bereiche des Tanklagers Nr. T 197 sowie des Tanklagers Nr. T 190 sind im Kataster über 
altlastenverdächtige Flächen und Altlasten als Altlastverdachtsfläche erfasst. Genauere Informationen sind 
der Begründung zu entnehmen.

Artenschutz
Eine artenschutzrechtliche Prüfung vom 13.05.2015 kommt zu dem Ergebnis, dass keine Belange des 
Artenschutzes berührt werden.

Grubenwasserleitung
Die Grubenwasserleitung Heinrich Robert der RAG Aktiengesellschaft darf im Bereich ihres eingetragenen 
Schutzstreifens nicht überbaut werden.

110-kV-Hochspannungsfreileitung (E (RWE) 110-kV)
Von den einzelnen ggf. auch nicht genehmigungspflichtigen Bauvorhaben im Schutzstreifen der 
Leitung bzw. in unmittelbarer Nähe dazu sind der RWE Deutschland AG Bauunterlagen (Lagepläne 
und Schnittzeichnungen mit Höhenangaben in m über NHN) zur Prüfung und abschließenden 
Stellungnahme bzw. dem Abschluss einer Vereinbarung mit dem Grundstückseigentümer / Bauherrn 
zuzusenden. Alle geplanten Maßnahmen bedürfen der Zustimmung der Westnetz GmbH.

Ferngasleitung Nr. 7/3/23
Vor Aufnahme von Arbeiten im Bereich oder in der Nähe des Schutzstreifens ist die Open Grid 
Europe GmbH in jedem Fall zu benachrichtigen, damit erforderlichenfalls die Lage der jeweiligen 
Leitung und der zugehörigen Einrichtungen durch sie in der Örtlichkeit markiert und die Arbeiten 
überwacht werden können. Einschränkungen zur Zulässigkeit von Bebauung und Bepflanzung sind 
der Begründung zu entnehmen.

stillgelegte Ferngasleitung Nr. 6/1/22
Vor Aufnahme von Arbeiten im Bereich oder in der Nähe des Schutzstreifens ist die Open Grid 
Europe GmbH in jedem Fall zu benachrichtigen, damit erforderlichenfalls die Lage der jeweiligen 
Leitung und der zugehörigen Einrichtungen durch sie in der Örtlichkeit markiert und die Arbeiten 
überwacht werden können. Einschränkungen zur Zulässigkeit von Bebauung und Bepflanzung sind 
der Begründung zu entnehmen.

Nachrichtliche Darstellung von planfestgestellten Flächen und Flächen unter Bergaufsicht 
gemäß § 9 (6) BauGB
Bei der in den Bebauungsplan aufgenommenen Wegeverbindung zwischen der 
Johannes-Rau-Straße und dem Datteln-Hamm-Kanal sowie bei der Versorgungsfläche mit der 
Pumpstation handelt es sich lediglich um eine nachrichtliche Darstellung der aktuellen bzw. 
geplanten Nutzung. Der Bebauungsplan selbst darf hier keine abweichenden Festsetzungen treffen, 
da es sich um planfestgestellte Flächen (AZ 25.04-1.12-01/12) bzw. Flächen unter Bergaufsicht 
handelt.

Methanausgasungen (Bereich III)
Nach gutachterlichen Feststellungen liegt der Geltungsbereich des Bebauungsplans in einem 
großflächigen Bereich, in dem aktuell Ausgasungen von Kohlenflözgasen auftreten können. Eine 
Freisetzung aus Methan ist insbesondere dann möglich, wenn die abdichtenden Schichten des 
Quartär sowie des Emscher-Mergels durchteuft werden. Es können dann bautechnische 
Maßnahmen wie zum Beispiel eine flächige Gasdränage unter Neubauten oder eine Abführung von 
aufsteigendem Gas zum Beispiel mittels Rigolen, Drainplatten oder Entgasungsleitungen notwendig 
werden. Es wird daher dringend empfohlen, objektbezogene Untersuchungen sowie die 
Konzepterarbeitung von Vorsorge- und Sicherheitsvorkehrungen durch einen Sachverständigen 
durchführen zu lassen.
Nähere Informationen können beim Umweltamt eingeholt werden. 

DIN-Normen und sonstige Quellen
Die auf dieser Planurkunde genannten DIN-Normen, VDI-Richtlinien und sonstigen Quellen können 
im Bautechnischen Bürgeramt des Technischen Rathauses, Gustav-Heinemann-Straße 10, 59065 
Hamm eingesehen werden.

Kontaktdaten
Die in den Hinweisen angegebenen Kontaktdaten (Name, Adresse, Fax- oder Telefonnummer) 
haben den Stand vom Oktober 2015.


